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REIZTHEMA HINAUSSCHIEBEN DES RUHESTANDES 

Nachgefragt bei  
Christian De�weiler

Das Thema „Lebensarbeitszeitverlängerung“ ist derzeit 

in der Diskussion, Gegenstand gewerkscha�licher 

Publikationen, medialer Berichtersta�ung und politi-

scher Anfragen. Anlass genug für die Gewerkscha� der 

Polizei, direkt bei einer Dienststelle nachzuhaken, die 

aktuell für ihre Praxis in der Kritik steht. Daher traf 

sich unser Vorsitzender Gundram Lo�mann mit dem 

Leiter des Polizeipräsidiums Pforzheim, Christian 

De�weiler. 

Gundram Lo�mann (GL) befragte Christian De�weiler (CD)

GL: Herr De�weiler – die Praxis des PP 

Pforzheim in Sachen Hinausschieben 

des Ruhestandseintri�s steht derzeit in 

der medialen und gewerkscha�lichen 

Kritik. Die Pforzheimer Zeitung nann-

te die Verfahrensweise des Präsidiums 

kürzlich einen „Sonderweg“. Danach ist 

in der Goldstadt nicht alles Gold, was 

glänzt. Oder wie ist Ihre Rechtsauffas-

sung dazu? 

CD: Früher war der einschlägige § 39 LBG 
so auszulegen, dass Anträgen auf Hinaus-
schieben des Ruhestandseintritts stattzuge-

ben war. Sie dur�en nur abgelehnt werden, 
wenn einer Verlängerung dienstliche Inter-
essen entgegenstanden. 

Diese Rechtslage hat sich Ende 2015 
geändert, ja geradezu ins Gegenteil ver-
kehrt. Seither kann der Ruhestand auf 
Antrag nur noch hinausgeschoben wer-
den, wenn dies „im dienstlichen Interes-
se“ liegt. Die Rechtsprechung brachte dies 
auf einen Nenner: Der Antragsteller muss 
für die Polizei unverzichtbar sein. Diese 
Unverzichtbarkeit, also ein dienstliches 
Interesse, liegt beispielsweise vor, wenn 
ein komplexes Projekt oder ein umfangrei-

ches Ermittlungsverfahren abgeschlossen 
werden sollen und die Einarbeitung eines 
Nachfolgers auf der Zielgeraden ine�ektiv 
und unsinnig wäre. Ein weiteres Beispiel 
wäre, wenn wir trotz aller personalplane-
rischer Überlegungen für eine sehr spezi�-
sche Aufgabe noch keine geeignete Nach-
folge gefunden hätten. Bloße Nachteile, wie 
sie mit jeder normalen Ruhestandsverset-
zung verbunden sind – wie etwa der Ver-
lust von Wissen oder Einarbeitungszeit für 
einen Nachfolger –, erfüllen die rechtli-
chen Voraussetzungen nicht. Und auch ein 
vorübergehendes allgemeines Personalde-
�zit stellt für sich genommen kein dienst-
liches Interesse dar. 

Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Wir 
haben in der Polizei viele Funktionen, die 
durch ihre Bewertung attraktiv sind und 
für die Bewerber sozusagen Schlange ste-
hen. Hier wird man ein dienstliches Inter-
esse nicht begründen können. Nehmen wir 
als Beispiele einen Dienstgruppenleiter in 
A 12 in einem Stadtrevier oder einen Einsatz-
referenten im Stab in A 13. Für mich sind die 
häu�g genannten persönlichen Gründe wie 

„Meine Frau arbeitet noch drei Jahre und wir 
wollen zusammen au�ören“ oder „Ich bin 
gesund und arbeite gerne“ absolut nachvoll-
ziehbar, verständlich und sogar ehrenha� – 
nur: Sie begründen kein dienstliches Inte-
resse. 

GL: Diese Rechtsauffassung wird aber 

nicht überall geteilt? 
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CD: Nein, die Rechtslage ist klar. Es mag nur 
in der Auslegung, also in der Bewertung ei-
nes Einzelfalls andere Verfahrensweisen ge-
ben. Bei uns im PP haben drei Juristinnen 
das Thema aufgearbeitet. Diesem Papier ha-
ben die Leitungsrunde und die Personalver-
tretung – und damit auch alle dort vertre-
tenen Polizeigewerkscha�en – zugestimmt. 
Es ist seit über einem Dreivierteljahr den 
maßgeblichen Entscheidungsträgern im In-
nenministerium bekannt. Dort sitzt sehr viel 
juristischer Sachverstand. Im Übrigen ken-
nen es seither auch die Landesspitzen der 
großen Polizeigewerkscha�en, die ja auch 
ausgezeichnete juristische Beratung haben. 
Es wurde in einem Verfahren vor dem Ver-
waltungsgericht Karlsruhe bestätigt. Wir 
handeln also rechtens. Und wir handeln 
vernün�ig. Manch einer „vergisst“ leider bei 
seiner Kritik dazuzusagen, dass sich das PP 
Pforzheim rechtskonform verhält. 

GL: Und wie haben Sie das intern genau 

umgesetzt? 

CD: Wir haben uns in einem, wie ich mei-
ne richtungsweisenden Verfahren mit dem 
örtlichen Personalrat, der Beau�ragten für 
Chancengleichheit und der Schwerbehin-
dertenvertretung im Frühjahr 2023 über die 
Rechtslage ausgetauscht. Wir haben Regeln 
vereinbart und unsere internen Prozesse 
festgelegt. Soweit ich weiß, ist das die bis-
lang einzige verbindliche verschri�ete Aus-
arbeitung zu diesem Thema in der Polizei 
Baden-Württemberg. Uns allen war wichtig, 
dass wir für alle Kolleginnen und Kollegen 
transparent, berechenbar und verlässlich 
verfahren. 

Und das sieht so aus: Jeder Antrag wird 
von den betre�enden Vorgesetzen bewer-
tet und anschließend von der Verwaltung 
geprü�. Jeder Einzelfall wird dann im obers-
ten Leitungsgremium der Dienststelle ent-
schieden. Wenn wir auf diesem Weg zu ei-
nem ablehnenden Prüfergebnis kommen, 
wird der Antragsteller angehört und um 
eine Stellungnahme gebeten. Hierbei wei-
sen wir ihn auch aktiv auf sein Recht zur 
Beteiligung des ÖPR hin. 

GL: Und Sie entscheiden ausschließlich 

nach dienstlichem Interesse? 

CD: Ja, mit einer Ausnahme. Wir haben 
nämlich eine Härtefallklausel vereinbart, 

die schon ö�er angewandt wurde, obwohl 
strenggenommen kein dienstliches In-
teresse vorlag. Wenn ein Mitarbeiter die 
Verlängerung für die Ruhegehaltsfähigkeit 
der aktuellen Besoldungsgruppe benötigt. 
Und dann ist mir noch ein Fall in Erinne-
rung, in dem wir – durch eine einvernehm-
liche Entscheidung aller Vorgesetzten und 
Gremien – einen Kollegen nach einem 
schweren privaten Schicksalsschlag durch 
eine Verlängerung unterstützen konnten. 
Diese Härtefallklausel und deren Anwen-
dung im Einzelfall ist mir und ist allen Ver-
antwortlichen sehr wichtig. 

GL: Was hä�en Sie getan, wenn der ÖPR 

die Verfahrensweise abgelehnt hä�e? 

CD: Dann gäbe es sie nicht. Sie wäre ersatz-
los im Reißwolf gelandet. Und das war von 
vorneherein Geschä�sgrundlage. Gerade 
in Pforzheim weiß man aus der Vergangen-
heit, dass Streitereien zwischen Dienststel-
lenleitung und Personalrat ausschließlich 
den Beschä�igten schaden und nieman-
dem nützen. 

GL: Welche Vorteile hat die Pforzheimer 

Verfahrensweise denn noch? 

CD: Die wesentlichen Vorteile – und dies 
war auch unserem Personalrat besonders 
wichtig – liegen beispielsweise in der Per-
sonalentwicklung. Wenn ein Beamter in 
A 13 in den Ruhestand geht, macht er nicht 
nur seinen Dienstposten für einen anderen 
Beamten frei, sondern zugleich auch eine 
Beförderungsmöglichkeit nach A 13 für ei-
nen zweiten. Diese beiden Beamten machen 
wiederum einen Dienstposten in A 12 und 
Beförderungen nach A 12 und letztlich nach 
A 11 frei – und dies sehr schnell, weil wir in-
zwischen keine Beförderungswartezeiten 
mehr haben. Schiebt der Beamte in A 13 al-
lerdings seinen Ruhestand hinaus, werden 
diese zwei Dienstposten nicht frei, die drei 
möglichen Beförderungen werden verzögert 
oder gar verhindert. Das sollte man auch 
berücksichtigen, wenn man diese Entschei-
dung tre�en muss. Man tut einem etwas Gu-
tes, benachteiligt aber fünf andere. 

GL: Das muss doch aber jeder verstehen? 

CD: Ja, die Folgen für Dritte bei einer 
Lebensarbeitszeitverlängerung sehen bei 

uns die meisten – sie liegen ja auch auf 
der Hand. Schwierig wird es halt in der 
Praxis, das dienstliche Interesse zu ver-
neinen und damit einen Antrag abzuleh-
nen, selbst wenn es sich bei dem Antrag-
steller um einen herausragenden Beam-
ten mit einer bravourösen Lebensleistung 
handelt. Einem, der bei allen Kollegen be-
liebt ist und über ein umfassendes Netz-
werk in unserem Präsidium und vielleicht 
darüber hinaus verfügt. Jetzt nur das dienst-
liche Interesse zu sehen, erfordert von allen 
Verantwortungsträgern Neutralität, Sach-
lichkeit, Disziplin und manchmal auch Cou-
rage. Das fällt nicht immer und nicht jedem 
leicht. Netzwerkerei darf aber nicht unser 
Maßstab sein – und er ist es in Pforzheim 
auch nicht. 

Es wäre jedoch schön, wenn wirklich alle 
in Personalverantwortung einmal so über 
die Folgen für Dritte nachdenken würden 
und nicht nur engstirnig an den einen An-
tragsteller. Man kann dann immer noch zu 
einer anderen Bewertung kommen als die 
Dienststelle – aber man sollte nicht so tun, 
als ob es diese Nebenwirkungen nicht gäbe. 

GL: Noch mal zum Thema Beförderungen: 

Da gibt es doch Poolstellen für diejeni-

gen, die ihren Ruhestand hinausschie-

ben? 

CD: Richtig. Wissen Sie, wie viele das PP 
Pforzheim hat? Ich sage es Ihnen: neun. 
Acht davon sind aktuell besetzt durch zum 
Beispiel Kollegen, die im Rahmen unserer 
Härtefallregelung die Ruhegehaltsfähigkeit 
ihrer Besoldungsgruppe erreichen sol-
len. Bei der neunten Stelle handelt es sich 
um eine im mittleren Dienst in A 10/Z. Die 
kann allein deshalb nicht besetzt werden, 
weil alle unsere in der Verlängerung Be-
�ndlichen und alle Antragsteller im ge-
hobenen Dienst sind. Wir nutzen also die 
uns vom Land zugewiesenen Poolstel-
len vollumfänglich aus. Und jede weitere 
Lebensarbeitszeitverlängerung hätte die 
eben genannten Folgen für Dritte. 

Ich weiß, dass diese Stellen immer wie-
der als Argument ins Feld geführt werden, 
aber auch hier wird nur die halbe Wahrheit 
erzählt. 

GL: Sie haben vorhin von einem Gerichts-

verfahren gesprochen. Worum ging es 

da? 
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CD: Ein Mitarbeiter wollte seine 
Weiterbeschä�igung gerichtlich erzwingen. 
Er arbeitete sogar in einem recht speziali-
sierten Bereich, in der Verkehrsprävention, 
und war hier durchaus ein Experte. Den-
noch hat das Verwaltungsgericht der 
Dienststelle bestätigt, dass hier kein 
dienstliches Interesse vorlag. Mehr noch: 
Der Beamte hatte sich darauf berufen, 
dass seine zwei vorherigen Anträge auf 
Verlängerung bewilligt worden sind und 
es ja nicht sein könne, dass dies beim drit-
ten Mal abgelehnt werde. Hierzu hat das 
VG ausgeführt, dass diese vorherigen Be-
willigungen des Hinausschiebens des Ru-
hestands zugunsten des Antragstellers 
wahrscheinlich rechtswidrig gewesen sei-
en. Das Wort „rechtswidrig“ steht wörtlich 
im Urteil! 

GL: Ist die Rechtslage so bekannt?

CD: Ja, in der Polizei gewiss. Auch bei den 
Kritikern der Pforzheimer Linie.

GL: Warum handhaben aber andere 

Dienststellen das Thema anders? 

CD: Jede Dienststelle hat ihre Besonderhei-
ten und Rahmenbedingungen, ihre Demo-
gra�e und vor allem ihre eigene Personal-
strategie. Es steht mir nicht zu, zu beurteilen, 
wie andere mit diesem Thema umgehen. Das 
hat etwas mit Respekt zu tun. Ich gehe da-
von aus, dass sich jede Dienststelle mit dem 
Thema auseinandergesetzt und eine spezi-
�sch für sie richtige und verantwortungs-
volle Entscheidung getro�en hat. Denn das 
Thema hat viele Facetten und jede Linie hat 
ihre positiven wie negativen Auswirkungen. 

GL: Da muss ich einhaken. Wo sehen Sie 

die negativen Auswirkungen des Pforz-

heimer Weges und warum haben Sie sich 

trotzdem für ihn entschieden? 

CD: Unsere Linie führt dazu, dass wir Kol-
legen, die gerne weiterarbeiten möchten, 
das versagen. Es tri� dabei auch Mitarbei-

ter, die gerne arbeiten, gute Leistungen brin-
gen und sich mit unserem Beruf identi�zie-
ren. Das fällt nicht leicht. 

Zur Wahrheit gehört auch, dass wir uns 
für den Moment personell schwächen, denn 
bei Gewährung der Verlängerung hätten wir 
weiterhin einen Mitarbeiter, den wir mit 
seiner ganzen Kompetenz und Erfahrung 
nicht sofort ersetzt bekommen, sondern 
frühestens zum nächsten Versetzungster-
min. 

Und man muss auch einräumen, dass 
bei der Polizei längst nicht mehr alle ihre 
Ausbildung auch beenden. Wir bekommen 
also unsere Stellen nicht mehr voll besetzt. 
Aber sollten wir deshalb – entgegen einer 
Rechtslage und eines Verwaltungsgerichts-
urteils, in dem die frühere Praxis als wahr-
scheinlich rechtswidrig angeprangert wird 

– lebensältere Kollegen weiterbeschä�igen? 
Oder doch besser etwas an unserem Einstel-
lungsverfahren ändern? Oder insgesamt die 
Attraktivität unseres Berufs bei jungen Men-
schen weiter verbessern? 

GL: Sie haben eben gesagt, dass Sie sich 

nur für den Moment schwächen? 

CD: Zur personellen Schwächung muss man 
sagen, dass dies eine kurzfristige Betrach-
tung ist. Personalverteilung bemisst sich 
maßgeblich an Erfüllungsständen. Und un-
ser Erfüllungsstand bleibt bei Gewährung 
einer Verlängerung erst mal gleich. Das 
heißt, die Wahrscheinlichkeit, beim 
nächsten Versetzungstermin einen Nacher-
satz zu bekommen, sinkt. Was man auch be-
denken muss: Wer stellt diese Anträge? Der 
weit überwiegende Teil derer, die ihren Ru-
hestand hinausschieben wollen, ist a) im ge-
hobenen Dienst, b) hier in A 13 oder A 12, als 

„QLer“ im Endamt A 11 und c) im Tagesdienst. 
Eine Lebensarbeitszeitverlängerung im Ta-
gesdienst nützt den personell dünn aufge-
stellten Dienstgruppen nicht nur nichts. Sie 
mindert sogar die Chance auf Zuweisung von 
jungen Kollegen zum nächsten Versetzungs-
termin auf die Dienstgruppen. Ansonsten 
hatte ich Ihnen unsere Überlegungen schon 
dargestellt. Gerade unserem Personalrat 
war wichtig, lieber mehreren Kollegen Ent-
wicklungs- und Beförderungsperspektiven 
zu geben anstatt einem einzelnen Kolle-
gen eine längere Dienstzeit mit mehr Geld. 
Ein mitdiskutierter Aspekt waren das Vier-
Säulen-Modell und seine Auswirkungen, der 
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neu entstandene „A10er-Bauch“. Natürlich 
behebt unsere Praxis diesen Zustand nicht, 
dazu bedür�e es umfassender Strukturver-
besserungen in der Besoldung. Aber sie min-
dert die Auswirkungen, anstatt sie weiter zu 
verschärfen. 

GL: Sie verstehen aber auch diejenigen, 

die mit dem Thema anders umgehen? 

CD: Solange man sachlich alle Fakten und 
Argumente auf den Tisch legt, das Für und 
Wider abwägt und dann eine konsequente, 
verlässliche und rechtskonforme Entschei-
dung tri�, ist das völlig in Ordnung. Ich 
unterstütze es ausdrücklich auch, wenn je-
mand sein Recht wahrnimmt, sich gewerk-
scha�lich vertreten lässt und die Entschei-
dung der Dienststelle gerichtlich hinterfragt. 
Nicht in Ordnung ist es, wenn man Tatsa-
chen verschweigt, Fakten verzerrt, Neben-
wirkungen ignoriert und Mitarbeiter wie 
Ö�entlichkeit einseitig und mit Halbwahr-
heiten informiert. 

GL: Verlässlichkeit scheint Ihr Zauber-

wort zu sein? 

CD: Als Dienststellenleiter in der Polizei 
haben Sie ein einziges Kapital. Das ist Ihre 
Verlässlichkeit in Personalangelegenheiten. 
Es ist schwer, ein Vertrauen in Sie aufzu-
bauen, aber leicht, es zu verlieren. Deswe-
gen sollte man mit diesem Kapital sehr, sehr 
sorgsam umgehen. 

GL: Reden wir einmal über Zahlen. In 

der Medienberichtersta�ung entsteht 

der Eindruck, in Pforzheim würden alle 

Anträge abgelehnt und es sei eine Viel-

zahl von Beamten betroffen. 

CD: Dieser Eindruck ist sicher beabsichtigt. 
Nicht umsonst wird in diesem Zusammen-
hang mit relativen Werten oder Prozentzah-
len anstatt mit objektiven Zahlen operiert. 
Zu den Fakten: Wir hatten in Pforzheim im 
Jahr 2023 28 Anträge auf freiwillige Weiter-
arbeit. Hiervon wurden 18 positiv beschie-
den, sieben abgelehnt, drei Prüfungen lau-
fen noch. Hinzu kommen noch vier von 23 
Anträgen, die bereits in 2022 gestellt und ne-
gativ beschieden wurden. 19 Anträgen aus 
2022 wurde also stattgegeben. In den Jah-
ren davor wurden alle Anträge positiv be-
schieden. 

GL: Diese wenigen Ablehnungen wider-

sprechen aber der Berichtersta�ung. 

CD: Ja. 

GL: Schon im Januar haben der DPolG-

Vorsitzende und ein Abgeordneter die 

freiwillige Weiterarbeit auch als eine 

Chance gesehen, der Personalmise-

re in der Polizei zu begegnen und das 

Sicherheitsgefühl zu erhöhen. 

CD: Jeder seriöse Gewerkscha�er weiß doch 
ganz genau, woher unser derzeitiges Perso-
nalde�zit kommt. Ich sage es Ihnen einmal 
am Beispiel des PP Pforzheim, ohne dass Sie 
mich jetzt bitte nach ganz detaillierten Zah-
len fragen dürfen: 

Pforzheim hat ein Haushaltssoll von etwa 
1.190 Stellen in Vollzug und Nichtvollzug. 13 
Stellen sind gerade unbesetzt. Und wir ver-
zeichnen aktuell ein De�zit von knapp 190 
Mitarbeitenden. Damit fehlt fast jeder sechs-
te Mitarbeiter. 

Woher kommt dieses De�zit? Das beginnt 
mit über 50 Personen, die sich in Mutterschutz 
oder Elternzeit be�nden. Fast 40 weitere Mit-
arbeiter fehlen uns rechnerisch, weil viele Per-
sonen in Teilzeit arbeiten. Circa 25 Mitarbeiter 
drücken die Schulbank an der HfPolBW. Knapp 
20 Personen sind langzeitkrank. 15 Kolleginnen 
und Kollegen sind zu anderen Dienststellen ab-
geordnet, davon alleine zwölf ins Ministerium 
und zur Hochschule. Hinzu kommen viele wei-
tere Gründe für Personalausfälle, wie Beurlau-
bungen, Sabbatjahre, Spitzensportförderung, 
Wiedereingliederung usw. 

Ein weiteres Beispiel? Das PP Pforz-
heim hat 28 Stellen des höheren Diens-
tes. Stand heute arbeiten allerdings nur 13 
Angehörige des „hD“ bei uns. Die Aufgaben 
vom Rest müssen vom gehobenen Dienst 
übernommen werden. 

Wer sich in Kenntnis dieser Zahlen hin-
stellt und Menschen glauben macht, die 
Lösung für das De�zit von 190 VZÄ sei die 
Lebensarbeitszeitverlängerung von sieben 
Personen im Jahr, täuscht die Ö�entlichkeit, 
die Politik und die Polizeibeschä�igten in 
unglaublicher Weise. 

GL: Wo sehen Sie denn selbst die Lösung 

für das Personaldefizit?

CD: Wie viele Stunden haben Sie Zeit? 
(lächelt) Nein ernstha�, dafür bräuchten 

wir ein eigenes Gespräch, daher nur ein 
paar Blitzlichter: 

Wichtig wäre eine zukunftsorientierte 
Personalplanung unter den hierfür not-
wendigen haushälterischen Rahmenbe-
dingungen. Die Einstellungsoffensive un-
seres Innenministers war der richtige ers-
te Schritt. Doch wir müssen weiterdenken. 
So hat man lange gebraucht, um festzu-
stellen, dass Frauen schwanger werden 
können, bis man das in der Einstellungs-
planung für die Polizei mit erhöhten Ein-
stellungszahlen berücksichtigt hat. Aber 
es geht noch weiter: Nehmen wir die jun-
gen Generationen Y und vor allem Z. Sie 
haben ganz andere Lebensentwürfe 
als wir beide sie zu Berufsbeginn hat-
ten. Work-Life-Balance hat einen ande-
ren Stellenwert – deshalb wird der Anteil 
der Teilzeitbeschäftigten noch weiter stei-
gen als dies die Pforzheimer Zahlen schon 
heute ausweisen. Bei Männern wie Frau-
en und aktuell zum Nachteil unserer Per-
sonalsituation. 

Auch die hohe Abbrecherquote in der 
Ausbildung ist generationstypisch. Man 
wählt generell nicht mehr – wie zu unserer 
Zeit – einen Lebensberuf. Familiengerechte 
Arbeitswelt, Teilzeitbeschä�igung und Be-
rufswechsler werden nach meiner Ansicht 
nicht im richtigen Maß mit über die Einstel-
lungsquote hinausgehenden Einstellungs-
zahlen berücksichtigt. Das wissen die Poli-
zeichefs, das wissen Sie als Gewerkscha�s-
vorsitzender der GdP. Wir müssen hier alle 
konstruktiv mitdenken und wir müssen 
im Zweifel sogar mehr Menschen einstel-
len, als wir für die gesamte Landespolizei 
im Landeshaushalt Stellen haben. Bis zur 
Übernahme der neu ausgebildeten Kollegen 
in den Polizeieinzeldienst hat sich das wie-
der ausgeglichen. Was wir heute nicht den-
ken, holt uns auf den Revieren in wenigen 
Jahren ein. 

Noch ein Beispiel: Warum entscheiden 
sich so viele Kolleginnen und Kollegen ge-
gen eine Lau�ahn im höheren Dienst oder 
brechen auf dem Weg ab? Sind der lan-
ge Weg, die Rahmenbedingungen und die 
Perspektiven noch die richtigen für die 
junge Generation an Führungskrä�en? 
Liegt es auch am Führungskrä�e-Bashing 
aus diversen Ecken, das sich einfach 
nicht mehr jeder antun will? Karrierever-
weigerung oder die Verweigerung einer 
Verantwortungsübernahme auch in Spit-
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zenfunktionen des gehobenen Dienstes sind 
Alarmsignale für jede Organisation. 

Thema Krankenstände: Wir haben 
Dienststellen, bei denen der durchschnitt-
liche Mitarbeiter zwischen 27 und 33 Tage im 
Jahr krank ist. Das sind weit höhere Zahlen 
als diejenigen, die wir von den Krankenkas-
sen kennen. Wir müssen uns alle viel mehr – 
im Interesse der  gesamten Polizei – um das 
Gesundheitsmanagement und notwendige 
Verbesserungen kümmern. Es ist de�nitiv 
ein schlimmes Signal, wenn der HPR eine 
Einladung zu einer Projektgruppe des IM 
zum Thema Gesundheitsmanagement ab-
lehnt, wie es gerade passierte. 

Wer jedenfalls die Verlängerungspraxis 
des PP Pforzheim als das Problem und de-
ren Änderung als die Lösung für das Perso-
nalde�zit der Polizei darstellt, macht sich 
unglaubwürdig. 

GL: Welche Motive vermuten Sie bei Ih-

ren Kritikern? 

CD: Bei dieser Frage fällt mir mein alter La-
teinlehrer ein: Cui bono? Wem nützt das? Ich 
möchte mich gar nicht an Spekulationen be-
teiligen – aber es kann sich doch jeder ein-
mal selbst die Frage beantworten, ob ihm 
persönlich das Agieren mancher Organisa-
tionen oder Personen wirklich nützt. Und 
wenn nicht, wem es dann nützt …

GL: Der Vorsitzende der DPolG äußert 

in einem aktuellen Zeitungsartikel, das 

PP Pforzheim sei „auf dem besten Wege, 

dass die Politik eine harte Regelung tri� 

und die gesamte Altersgrenze nach oben 

setzt“. Was sagen Sie dazu? 

CD: Das Risiko verp�ichtender längerer 
Arbeitszeit sehe ich auch. Allerdings 
nicht wegen unserer Handvoll abgelehn-
ter Anträge, sondern weil er selbst o�en-
siv zur Verlängerung der Lebensarbeits-
zeit au�ordert, weil sich ein Spitzenvertre-
ter einer Gewerkscha� für eine freiwillige 
längere Lebensarbeitszeit einsetzt. Wie 
will man vor diesem Hintergrund, wenn ir-
gendwann eine große Anzahl der Mitarbei-
ter verlängert, noch glaubha� machen, dass 
unser Beruf wirklich psychisch und phy-
sisch so belastend ist, dass eine frühere Al-
tersgrenze berechtigt ist, dass man Polizei 
nicht mit anderen Berufen in der Landesver-
waltung gleichsetzen kann? Unser Beruf ist 

– und das zeigt sich jeden Tag auf der Straße, 
bei Einsätzen, bei den hohen Belastungen 
durch den Wechselschichtdienst sowie der 
zunehmenden Gewalt gegen unsere Kolle-
gen – ein sehr verantwortungsvoller und be-
lastender Beruf. Und weil das so ist und ei-
gentlich einen früheren Eintritt in den Ruhe-
stand rechtfertigt, können Gewerkscha�en 
doch nicht fordern, freiwillig länger arbeiten 
zu dürfen. Wir dürfen uns hier kein Eigentor 
schießen und die bisherige Attraktivität un-
seres Berufes für den dringend benötigten 
Nachwuchs schwächen. 

GL: Sie klingen gerade eher wie ein Ge-

werkscha�er …

CD: Oh nein, das bin ich nicht. Aber ich be-
komme mein Geld auch dafür, weil ich die 
Aufgabe und P�icht habe, über den aktuel-
len Zeitpunkt hinauszudenken. 

Unsere Gewerkscha�en klagen völlig zu 
Recht über Personalknappheit und die ho-
hen Belastungen des Berufs. Aber sie ha-
ben keine klare Strategie. Zumindest einzel-
ne Gewerkscha�er setzen sich vehement für 
Lebensarbeitszeitverlängerung ein und leh-
nen beispielsweise die Einführung von Le-
bensarbeitszeitkonten ab, wie sie der aktu-
elle Koalitionsvertrag der Landesregierung 
vorsieht – ein wie ich �nde übrigens sehr 
mitarbeiterorientiertes Modell. Das alles 
ist schlicht inkonsequent. Eine logische Ar-
gumentation wäre: „Polizeidienst ist belas-
tend. Besonders Schichtdienst. Deswegen 
fordern wir: mehr Personal, kürzere (und 
nicht längere) Lebensarbeitszeit, kürzere 
Wochenarbeitszeit, eine Faktorisierung von 
Schichtarbeit, die Einführung von Lebens-
arbeitszeitkonten, eine angemessene Besol-
dungsstruktur usw.“ Achtung – ich rede hier 
nur über Logik und Konsequenz in der Argu-
mentation, nicht darüber, ob das alles mach- 
und vor allem auch �nanzierbar ist! 

Ich �nde ja die Methoden von Herrn We-
selsky von der Lokführergewerkscha� auch 
überzogen. Aber ihn habe ich noch nicht sa-
gen hören: „Lokführer ist ein anstrengender 
und verantwortungsvoller Beruf. Bitte liebe 
Arbeitgeber, lasst uns alle freiwillig länger 
arbeiten.“

GL: Noch eine persönliche Frage: Die 

Führung im PP Pforzheim und Sie 

persönlich stecken gerade viel Kritik ein. 

Wie gehen Sie damit um? 

CD: Ich hätte mir bis vor Kurzem nicht aus-
malen können, dass wir etwas Rechtmäßiges 
tun und dafür in der Zeitung und in Publika-
tionen lesen müssen, dass ich die Sicherheit 
oder sogar die Demokratie gefährde, Macht-
missbrauch betreibe oder „den falschen 
Krä�en in unserem Land Vorschub leiste“. 

Wer solche Sätze in der heutigen Zeit sagt, 
schiebt einen bewusst in eine bestimmte po-
litische Ecke, um ihn zu di�amieren, und 
ist nicht zu einem sachlichen Diskurs be-
reit. Ich �nde das überzogen und verant-
wortungslos, gerade von gewählten Vertre-
tern einer demokratischen Gewerkscha�. 
Verantwortungslos nicht mir, sondern un-
serem Berufsstand und unserer Wertekul-
tur gegenüber. 

Irgendwer hat einmal sinngemäß gesagt: 
„Worte sind wie Pfeile. Wenn sie die Sehne 
verlassen haben, kann man sie nicht mehr 
zurückrufen.“ Darüber sollte mancher nach-
denken, wenn er sich in einer verantwor-
tungsvollen ö�entlichen Position be�ndet. 

Das Thema Lebensarbeitszeitverlängerung 
ist nicht nur ein rechtliches. Es ist auch ein 
emotionales – es geht um Fragen der Lebens-
planung und von Berufsperspektiven – von 
Antragstellern wie von mittelbar Betro�e-
nen. Wir haben vorhin über Verlässlichkeit 
und Vertrauen in diesem Zusammenhang 
gesprochen. Hier haben alle Beteiligten die 
große Verantwortung, sachlich zu handeln 
und vollständig sowie korrekt zu informieren, 
auch wenn man im Einzelfall unterschiedli-
cher Au�assung ist. Polemik und Di�amie-
rung von Menschen sind hier fehl am Platz. 
Und das Abladen angeblicher Schuld auf ei-
nen von „denen da oben“ zur reinen E�ekt-
hascherei ist es auch. Ich jedenfalls wollte so 
von meinen gewählten Mandatsträgern nicht 
vertreten werden. 

Zu Ihrer Frage, wie ich selbst damit um-
gehe: Ich rede mir ein, dass nicht ich als Per-
son gemeint bin, sondern mein Amt. Das ge-
lingt mir auch ab und zu. Ansonsten bin ich 
menschlich tief enttäuscht, dass gewisse 
Kritiker nur über uns reden, aber nicht mit 
uns. Aber das ist wohl so in Zeiten von So-
cial Media und Co. Insofern bin ich Ihnen 
und der GdP dankbar, dass wir das Thema 
heute sachlich erörtern konnten und Sie mir 
heute Fragen gestellt haben, die bislang in 
der Diskussion nicht gestellt wurden. 

GL: Ich danke Ihnen für das Gespräch 

und die offenen Worte.
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US-KOMMANDEUR EMPFÄNGT GdP-DELEGATION 

Bundesvorsitzender  

zu Besuch in Ramstein 

Gleich drei Vertreter der GdP-Landesbezirke Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-

Wür�emberg begleiteten den GdP-Bundesvorsitzenden Jochen Kopelke zusammen 

mit dem Landesjugendvorsitzenden Jonas Witzgall zum Lu�wa�enstützpunkt in 

Ramstein. Die Air Base bei Kaiserslautern, die in den 50er-Jahren gebaut wurde und 

etwa 1.400 Hektar groß ist, gilt als der wichtigste und größte Militärstützpunkt in 

Europa. Mehr als 9.000 Menschen, darunter etwa 8.400 US-Soldaten, arbeiten aktuell 

auf der Air Base. Auch das Hauptquartier der NATO be�ndet sich in Ramstein.

Redaktion (TM)

Auf Einladung des Landesjugendvorsit-
zenden der JUNGEN GRUPPE, Jonas 

Witzgall, trafen sich die Vertreter der GdP-
Landesbezirke aus Hessen, Jens Mohrherr, 
aus Rheinland-Pfalz, Stephanie Loth, und 
aus Baden-Württemberg, Thomas Mohr, um 
den Bundesvorsitzenden Jochen Kopelke 
nach Ramstein zu begleiten.

Erste Station war der Radiosender „An-
tenne Kaiserslautern”. Hier hatte unser Bun-
desvorsitzender einen Interviewtermin bei 
dem er die guten Beziehungen zwischen der 
GdP und dem Deutsch-Amerikanischen Ge-
meinscha�sbüro hervorhob. Danach ging es 
direkt in Richtung Ramstein Air Base. 

Erste Station war die 86th Security Police 
Squater der United States Air Force (USAF), 
die mit einem beeindruckenden Vortrag die 
Kolleginnen und Kollegen aus den Landes-
bezirken begeisterte. Die Kolleginnen und 
Kollegen der Polizei Rheinland-Pfalz haben 
einen gemeinsamen Posten auf der Air Base 
und stehen im ständigen und engen Kon-
takt mit der Militärpolizei auf dem gesam-
ten Gelände. Die beiden Polizistinnen, die 
dort Dienst machen, informierten über die 
Aufgaben und rechtlichen Zuständigkeiten. 
Die Liegenscha�en der US Air Base Ram-
stein sind kein exterritoriales Gebiet. Sie 

gehören zum deutschen Staatsterritorium 
und sind den US-Streitkräften »lediglich« 
auf unbestimmte Zeit überlassen. Die Prä-
senz amerikanischer Militäreinrichtungen 
in Deutschland findet ihre Rechtsgrundla-
ge im Stationierungsrecht. Grundlage für 
den dauernden Aufenthalt von US-Streit-
kräften in Deutschland ist bis heute der 
sog. Aufenthaltsvertrag vom 23. Oktober 
1954, der im Zuge der Wiedervereinigung 
Deutschlands am 25. September 1990 be-
stätigt und ergänzt wurde. Offiziell gilt 
deutsches Recht, aber mit Einschränkun-
gen. 

Als ein Hauptproblem stellten die Kolle-
ginnen das Fahren mit Alkohol am Steuer 
dar, weil die US-Soldaten o� die zulässigen 
Promillegrenzen (nach deutschem Recht) 
in der Annahme überschreiten, dass man 
in Deutschland keine 0,0 Promille (wie in 
den USA) beim Führen eines Kra�fahrzeugs 
haben muss.

Nach diesem informativen Vortrag wur-
de die Delegation herzlich von Colonel 

(Oberst) Jamil I. Musa, dem stellvertre-

tenden Kommandeur der 86. Lu�trans-

porteinheit und Roberto da Costa, Leiter 

des Deutsch-Amerikanischen Gemein-

Die GdP-Delegation (v. l.): Thomas Mohr (Vizelandesvorsitzender BW), Jonas Witzgall (JUNGE GRUPPE BW), 

 Colonel (Oberst) Jamil I. Musa (stellv. Kommandeur), Jochen Kopelke (Bundesvorsitzender), Jens Mohrherr (Landes-

vorsitzender Hessen) und Stephanie Loth (Landesvorsitzende RLP).  
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scha�sbüros, empfangen. Oberst Jamil I. 
Musa leitet eine Einheit mit sieben Gruppen 
und 30 Sta�eln an vier Standorten in Euro-
pa. Herr da Costa fungiert als Kontaktperson 
zwischen Deutschland und den Komman-
deuren der Air Base sowie den 56.000 US-Sol-
daten und ihren Familien in Kaiserslautern.

Mit einer Rundfahrt mit vielen Informa-
tionen rund um die Air Base wurde danach 
die 1.400 Hektar große Liegenscha� erkun-
det. Es war ein interessanter Austausch mit 
vielfältigen Eindrücken für die GdP-Dele-
gation. Die Begegnung auf der Air Base 
Ramstein bot einen Einblick in die gute Zu-

sammenarbeit zwischen den Polizeikrä�en 
und dem US-Militär sowie in die Bedeutung 
des Stützpunkts für die transatlantischen 
Beziehungen. Danke an unseren Landesju-
gendvorsitzenden Jonas Witzgall, der den 
Besuch organisierte und möglich gemacht 
hat. I

PROTEST VOR DEM FINANZMINISTERIUM

Gemeinsam stark  
für gerechte Bezahlung!

Rund 200 Polizisten und Feuerwehrleute haben am  

20. Februar 2024 gemeinsam vor dem Finanzministerium 

für ihre Wertschätzung demonstriert. Sie fordern die 

1:1-Übernahme des Tarifvertrags (TV-L) mit einem 

monatlichen Sockelbetrag von 200 Euro.

Redaktion (TM) 

„Eine lineare Steigerung von 3,6 % reicht 
nicht aus – wir kämpfen für eine faire 
Entlohnung für alle Beamten und Versor-
gungsempfänger. Gerade die unteren Besol-
dungsgruppen haben dadurch weniger im 
Geldbeutel. Daher wäre der monatliche So-
ckelbetrag von 200 Euro eine spürbare Wert-
schätzung für den Polizeiberuf“, so GdP-
Landesjugendvorsitzender Jonas Witzgall.

Die Landesregierung in Baden-Württem-
berg will als einziges Bundesland von einer 
1:1-Übernahme abweichen.

„Also zunächst geht es um Glaubwürdig-
keit. Im Dezember wurde in Potsdam für 
die Länder der Tarifvertrag vereinbart und 
die Gewerkscha�en haben zugestimmt, mit 
dem Verweis, dass diese Übernahme auf 
Beamte und Versorgungsempfänger 1:1 er-
folgen muss. Wenn sich die Landesregie-
rung dagegenstellt und es anders bewer-
tet und auch anders auslegt, dann können 
wir das nicht akzeptieren“, so GdP-Landes-

chef Gundram Lottmann. Gerade weil wir 
mit den politischen Verantwortlichen im 
Gespräch bleiben wollen, haben wir heute 
auch Gastredner eingeladen. Wir danken 
den innenpolitischen Sprechern MdL Julia 

Goll (FDP), Sascha Binder (SPD) und Chris-
tian Gehring (CDU) dafür, dass sie unsere 
Forderungen unterstützen wollen.

Auch die stellvertretende Vorsitzende der 
Bundetari�ommission, Annette Herling, 
die bei den Verhandlungen in Potsdam da-
bei war, fand deutliche Worte. „Baden-Würt-
temberg darf nicht das einzige Bundesland 
sein, das sich nicht an die Vereinbarungen 
hält, die Gegenstand der Verhandlungen in 
Potsdam waren.“

Vor Redaktionsschluss wurde bekannt, 
dass der Finanzausschuss wohl eine wei-
tere Einmalzahlung für die benachteiligten 
Besoldungsgruppen in seiner Empfehlung 
für den Landtag vorschlägt. I
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URTEIL IM MANNHEIMER MARKTPLATZPROZESS

Geldstrafe und ein Freispruch für Polizisten

Ein Freispruch und eine Geldstrafe von 6.000 € wegen 

Körperverletzung im Amt – dieses Urteil sprach die 

Strafkammer am Landgericht Mannheim am 1. März 

2024 beim sogenannten „Markplatzprozess“, bei dem 

zwei Polizisten angeklagt waren. Die Verteidigung 

forderte Freispruch für beide. Die Nebenkläger wollen 

beim Bundesgerichtshof Revision einlegen.

Thomas Mohr

Prozessbeobachter

Ante P., der am 2. Mai 2022 während ei-

nes Polizeieinsatzes gestorben ist, ist 

wohl durch Vorerkrankungen am Herzen 

und nicht durch die Maßnahmen der Poli-

zisten verstorben, so die Stra�ammer. Be-

reits Staatsanwalt Michael Hager folgte die-

ser Argumentation bei seinem Plädoyer und 

machte dadurch eine Kehrtwende. Wenn 

solche Zweifel bestehen, dann müsste das 

für die Angeklagten sprechen. Dem haben 

sich nun auch die Richter angeschlossen 

und begründeten dies auch bei der Verkün-

dung des Urteils. Der Pfe�ersprayeinsatz 

war Notwehr und gerechtfertigt, aber die 

Schläge nicht, so die Richter.

Für die Gewerkscha� der Polizei gilt bis 

zum Beweis des Gegenteils die Unschulds-

vermutung. Daher unterstützt sie auch ihre 

angeklagten Mitglieder �nanziell und mit 

juristischem Beistand.

„Ich bin froh, dass durch unseren GdP-

Rechtsschutz die Verteidigung mit zwei 

weiteren Gutachten die Anklagevorwürfe 

gegen die Polizisten entkrä�en konnte und 

es dann zu dieser Entlastung kam.“

Suspendierung  
nicht mehr haltbar

Durch dieses Urteil wurde die Suspendierung 

gegen den hauptangeklagten Polizisten auf-

gehoben. Dank einer durch den Rechtsschutz 

unterstützten guten Verteidigung wird es 

nach diesem Urteil nicht zur Entlassung der 

Polizisten kommen. Das Polizeipräsidium 

Mannheim hatte beide bereits drei Tage nach 

dem Vorfall vom Dienst suspendiert mit dem 

Ziel der Entlassung aus dem Dienst.

Diese Vorverurteilung hat die GdP bereits 

damals scharf kritisiert..

Anwalt der Nebenklage kündigt 
Revision an und diskreditierte 
die angeklagten Polizisten

Gleich am Tag des Urteils kündigte einer der 

Rechtsanwälte der Nebenklage an, in Revi-

sion zu gehen. Bereits bei seinem Plädoyer 

fand er scharfe Worte für die beiden Polizis-

ten, obwohl bereits der Staatsanwalt von sei-

ner ursprünglichen Anklage, Körperverlet-

zung im Amt mit Todesfolge, abgewichen war.

Der Stuttgarter Anwalt Engin Sanli, der 

die Schwester des verstorbenen Ante P. in 

der Nebenklage vertritt, diskreditierte die 

Polizisten und überschritt die Linie einer ob-

jektiven und sachorientierten Interessenver-

tretung vor Gericht.

Im Hinblick darauf, dass Sanli trotz 

deren Entlastung die Polizisten mit Frei-

heitsstrafen verurteilt haben will, sagte 

er im Zusammenhang des Todes von Ante 

P.: „Der Kommissar habe es nicht verdient, 

die Uniform der Polizei des Landes Baden-

Württemberg zu tragen, und müsse aus 

dem Dienst entfernt werden!”

Rechtsanwalt soll Organ  
der Rechtsp�ege sein

Als Rechtsanwalt wirkt man als Organ der 

Rechtsp�ege, als unabhängiger Berater und 

Vertreter seiner Mandanten, in allen Rechts-

angelegenheiten mit. „Eine solche Aussage 

zu tre�en, in Kenntnis der entlastenden Be-

weise, lässt den Verdacht zu, dass Herr Sanli 

kein echtes Interesse an einer gerichtlichen 

Klärung des tragischen Ereignisses hat“, so 

der Mannheimer GdP-Vorsitzende und Pro-

zessbeobachter Thomas Mohr.

Bereits mit seinem Befangenheitsantrag 

in Richtung der Gutachterin der Verteidi-

gung, die nur wegen einer „persönlichen 

Fehde“ gegen die Heidelberger Gerichtsme-

dizinerin deren Gutachten infrage stellte, 

sorgte er für Verwunderung.

Wie geht es weiter?

Durch die Ankündigung der Nebenkläger ist 

die Revision die letzte Chance, ein aus de-

ren Sicht fehlerha�es Urteil korrigieren zu 

lassen. Anders als das Rechtsmittel der Be-

rufung ist die Revision keine Tatsachenin-

stanz, sondern das Revisionsgericht über-

prü� die Entscheidung nur auf Rechtsfehler. 

Bis der Bundesgerichtshof (BGH) das aber 

entscheidet, wird es einige Monate dauern. 

Wir werden weiter dranbleiben. I

 „Diese Unterstützung und der Rückhalt 
für die Kollegen haben gezeigt, dass der 
GdP-Rechtsschutz immer hil�, wenn man 
ihn braucht. Konkurrenzlos! Unschlagbar! 
Verlässlich! 
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